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102 Cap . IX ,

Brennpunct des ehemaligen Haſſes — in der Herrſchaft

Malberg , wo , die reichskundigen alten Beſchwerden der

Lutheraner eine Erleichterung jezt dringend noͤthig mach⸗

ten und wo die beiderlei Religionsverwandten zahlreich

unter einander wohnten — wurde die Hilfe ( im Beſolden

der Pfarrer und Schulmeiſter ꝛc. ) ſo vorſichtig und all⸗

maͤlig gegeben , daß die bruͤderliche Liebe dabei erzeugt

werden konnte ; dafuͤr waren zwei Oberbeamten ver⸗

ſchiedener Religion , ſeit dem Landes - Anfall , zu ia
und Pflegern gefezt .

iX

Fortſchritte von 1777 bis 1783 -

Neue Geſchaͤftsbelebung durch ein Schreiben Carl

Friederichs . Proceßtabellen . Conſultations - Deputation .
Deliberation uͤber den Kindermord . Der Rhein - und Flußbau .

Blizableiter . Gewerbs - und Handels - Erleichterungen .

Im December 1777 wurde in der Seele des Mark⸗

grafen der Gedanke lebendig : „ was iſt , in dem abflieſ⸗

ſenden Jahr , nun eigentlich gethan worden ? “ Er kleidete

dieſe Gaben nahmen mit jedem Jahrzehnt ab , nachdem
die irdiſchen Nebenabſichten , die der Gottheit ein Greuel
ſeyn mögen , zu oft merkbar wurden . Man hinderte
nicht , betrieb aber auch auf keine Weiſe , was — als bloſer

Erforſchungs - Gegenſtand fuͤr den Himmel — von aller Art

Nachſtellung auf Erden ftei bleiben ſoll .
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diefe Frage in ein ausfuͤhrliches Schreiben an Seine

Miniſter ein , das Seine Unterthanen bisher nicht genug

kannten und das wuͤrdig iſt , in dieſen Annalen nachge⸗

tragen zu werden , Sein darin entwickelter philoſophi —

ſcher Ideengang ; die weite Umſicht Seiner Begriffe

ven einer Landesregierung ; Seine Kenntniß der Ge —

ſchaͤfte nach den verſchiedenen Abtheilungen der Ad —

miniſtration ; Seine Froͤmmigkeit und Gerechtigkeits —

lieb ; Seine ausgeſprochene Waͤrme dafuͤr , daß

man wahre Landesverbeſſerungen erwirken , Mißbraͤuche

abſtllen , Bedraͤngten helfen , und Verdienſte belohnen

ſoll ; dabei Sein Treiben zum Ziel und Sein Fliehen

uͤberflüſſiger Umweege ; endlich die ehrwuͤrdige Beſchei —

denheit , in der dieſer bewaͤhrte Regent zu Seinen bez ,

waͤhrten Rathgebern ſpricht — das alles ſtrahlt uns

klar entgegen aus der Urkunde , die im eigenhaͤndigen

Entwurfe Carl Friederichs , und in der daneben

liegenden Abſchrift von der Hand Seines Sohnes und

praͤſumtiben Regierungserben , des Vaters unſers jezt regie⸗

renden Glosherzogs , aufgefunden worden iſt *) . Ein dop⸗

pelt ruͤhrender Anblick , auf den eine ſanfte Thraͤne falle . —

Die Miniſter freueten ſich des empfangenen Auf -

trags , Rechenſchaft zu geben uͤber das , was im Jabr

1777 gewirkt worden iſt ; ihre drei Berichte liegen ruͤhm⸗

lich vor , und der Markgraf muß ſie ſorgfaͤltig erwogen

) Beilage IV .
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haben. Denn noch ein Denkzettel von Seiner Handſchrift

iſt angefuͤgt, wornach Er mehrere Objecte ausgezeichnet

und eine fünfiåhrige Friſt zu ihrer Durchfuͤhrung ſch

geſezt hat . Er brachte uͤberhaupt durch dieſen Shutt

eine maͤchtige Wirkung in allen Landes⸗Collegien hervor ;

wir ſaſen mit einer freudigen Nachahmung , die gar niht

mehr fùr verdienſtlich galt , an Abenden ſo gut als an

Vormittäͤgen zuſammen ) .

Von den Früchten der in dieſem Capitel befragten

fieben Jahre werden folgende aufgeſammelt .

Im Hofgericht fing man an , mittelſt tabellarſcher

Rechnungen iber die Bu - und Abnahme der Proceſſe ,

eine beſondere Aufmerkſamkeit auf deren Verminderung

zu richten — theils durch ſtrengere Obſicht gegen uͤber⸗

maſige Friſtgeſuche und Amts - Zoͤgerungen , theilz durch
ſolche Geſezerlaͤuterungen und Ergaͤnzungen , welche

manche Quelle von Streitigkeiten verſtopften . Se brachte

man in zwei Jahren die Anzahl der hofgerichtlichen Pro⸗

ceffe von 180 auf 120 — ſpaͤterhin noch etwas mehr ,

herab . Auch von den Amtsproceſſen forderte man Ta⸗

bellen ein , die ſich aber in der Folge nur fuͤt die zwei

wichtigern Obſichten erhalten haben , daß die Concurſe

nicht zu lange dauern , und die ſchriftlichen Amts⸗

proceſſe nicht ſehr uͤberhand nehmen ſollen . Das Ta⸗

) Man üuͤberblicke z. B. die Gegenſtaͤnde der angeordneten

Jahrsberichte im Wochenblatt v. 1781 Nr . 8. Dagegen

wurden einige Geſchaͤftsgattungen von der Regierung an

die Kammer abgegeben . Wochenbl . v. 1777 . Nr . 13 — 14.
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belliſiren artete alſo nicht in Uibermaas und in Geſchaͤfts⸗

vermehrung aus . Die erneuerte Eidesordnung im Bba⸗

diſchen v. 1781 folgte in der Minderung der Eide , wie

in andern Beſtimmungen , der durlachiſchen Legislation .

Eine ganz neue und im Anfang glaͤnzende Anſtalt

für beide Landestheile war , ſeit 1782 , die ſogenannte

Conſultations⸗Deputation , beſtehend aus dreien Mitglie⸗

dern deg , damals nohh mit der Regierung verbundenen Hof -

gerichts —in welchem dieſelben keine entſcheidende Stimme

fuͤr die Deputations - Objecte behielten — und aus drei vor⸗

zuͤglichen Advocaten . Der Landesherrliche Auftrag an

dieſe Stelle , ward zur Probe ſo gegeben , daß ſie erſtens

denjenigen Parteien , welche , gegen ein Urtheil bei Amt ,

die Appellation und zugleich das Verlangen anzeigen , von

der Deputation , ehe ſie einen Sachwalter bevollmaͤchtigen ,

berathen zu werden , ein Gutachten ſtelle : ob ſich die

Partei zu Abaͤnderung des Beſcheides beim Hofgericht ,

wahrſcheinliche Hoffnung zu machen habe ? und daß

zweitens eine Partei vor Amt , ohne ihre Beweggruͤnde

anfuͤhren zu muͤſſen, nach alldort geſchloſſenen Verhand⸗

lungen , ſich die Faͤllung des Urtheils erſter Inſtanz

von der Deputation , ſtatt vom Amt , erbitten duͤrfe.

Der Preis fùr folh ein Reſponſum war auf zehn Gulben

beſchraͤnkt, die , nach dem damaligen kleinen Zuſchnitt ,

der referirende Advocat , und der correferirende Rath

theilten . Die ſcheinbaren Zwecke dieſer Anſtalt , die in

manchen Fäͤllen erreicht worden ſind , waren : Minderung
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der Proceſſe durch die Abrathung von ſchlecht gegruͤndeten

Anſpruͤchen ; Abkuͤrzung der Verhandlungen im entgegen⸗

geſezten Fall , wo nehmlich das Gutachten ſelbſt der foͤrm⸗

lichen Einfuͤhrungsſchrift bezugsweiſe beigelegt werden

konnte ; Gewiſſenserleichterung fuͤr jede unkundige Partei ,

beſonders aber fuͤr alle Pfleger und Gemeins - Vorſteher ,

die ſich , mit einer aufzuweiſenden Zu - oder Abrathung

der Deputation , rechtfertigen konnten ; ein wohlfeileres ,

bequemeres , durch ſeine Sanction mehr Eindruck auf den

Gegentheil und mehr Stimmung deſſelben zum Vergleich

bewirkendes Mittel , als kein von fremden Univerſitaͤten

eingeholtes Gutachten ; danebſt ein weiterer Schuz gegen

befangene Richter , nicht nur fuͤr eine Partei , die ſich

jezt des Mittels bedient , ſondern fuͤr alle Untergebene

eines Amtes , welches , ſein Anſehen und Zutrauen ſich

zu erhalten , mehr auf der Hut zu ſeyn noͤthig hat ;

endlich eine treffliche Schule für die dabei gebrauchten

juriſtiſchen Zoͤglinge, die hier nicht einſeitig , wie bei der

Advocatur , ſondern mit ganzem Streben nah der Wahr -

heit umzuſchauen gewoͤhnt wurden . Das Ausland pric

die Anſtalt ; auch die meiſten inländiſchen Aemter tru⸗

gen — als i. J . 1784 einige dawider ſprachen ) —

auf ihre Fortſezung an . Sie dauerte uͤber acht Jahre

und war beſonders im oͤftern Abrathen von Appellationen

X) Hochberg an der Spize , Roͤteln, Kirchberg , Winterburg ,
Steinbühl und Stollhofen — erklaͤrten ſich damals ſchon
dagegen .
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nuͤzlich. Nichts deſto weniger lieferte fie den denkwuͤr⸗

digen Beweis , wie auf den ſchoͤnſten Anſchein von Wohl⸗

thaͤtigkeit nicht immer fuͤr die Dauer zu bauen fey *) .
Die vorzuͤglichen Collegialmitglieder und Advocaten , die

man Anfangs zu Hebung der Sache ausgeſucht hatte ,

gingen theils durch den Tod , theils durch Verſezung in

andere Staatsverhaͤltniſſe , ab ; die gute Wiederbeſtel⸗

lung der Deputation hielt ſchwer , und ging unter den

ſpaͤtern Zeitumſtaͤnden — wo jeder Kopf fuͤr die unmit⸗

telbare Staatsnoth anzuſtrengen und die Privat - Conſul⸗

tation dem Privat - Betrieb zu uͤberlaſſen war — ſtill⸗

ſchweigend ein . Als nachmals i . J . 1790 das von der

Regierung getrennte Hofgeridht nur eine geringere An -

zahl von Stimmfuͤhrern behielt : ſo waͤre es ohnehin

nicht mehr moͤglich geweſen , drei derſelben , ſolcher Con⸗

ſultationen wegen , oͤfter zu miſſen . Aber auch in dem

Kern der Sache entdeckte man einen Schaden . Entweder

die Deputation mufte dag Redt haben , auf die ihr gus

gekommene That⸗Erzaͤhlung ( species facti ) und auf

die Voracten , noch Erkundigungen uͤber die oft nicht

genug beſtimmten Umſtaͤnde , und weitere Beweiſe zu

erheben , oder nicht . Das erſtere war ihr unterſagt ,

weil ſie ſonſt in ſchleppende Verhandlungen mit den

Parteien ſowohl , als den Untergerichten , ſich allerdings

verloren haͤtte. Bei der Beſchraͤnkung aber auf die ,

) Die Deputation ſtellte im erſten Jahr 32 Gutachten , im

zweiten 24 , in den folgenden immer weniger .
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zuweilen ſehr ſummariſchen Amtsacten , und auf das

Gehoͤr nur der einen , ſich beſchwerenden , nicht einmal

perſoͤnlich vernommenen und gewoͤhnlich noch mit keinem

Advocaten unterſtuͤzten Partei — war die Conſultation

nicht ſicher genug fuͤr das Treffen der Wahrheit . Nun

wog in der andern Wagſchale um ſo ſchwerer die Ge⸗

fahr der Ungerechtigkeit und der Blosſtellung — ſo wie

in Berufungsfaͤllen der gewiſſe Zeitverluſt durch mehrere

Friſten , bis zu einer nachfolgenden Appellations - Recht⸗

fertigung , und die Unbedeutenheit der jeweiligen Erſpa⸗

rung , indem bei uns ſchon uͤber die Beſchwerdenſchriften

referirt und der Appellant ſogleich an der rechten Stelle

vollſtändiger belehrt wird ) . Man dachte daher , fuͤr

die wenigern , aus nothwendiger Staats - Obſorge zu be⸗

rathenden Parteien , auf eine genugſam beſezte Commun⸗z,

Stiftungs⸗ und Pflegſchafts - Deputation , der auch die

Vorerkundigungen nicht benommen ſind . Selbſtſtaͤndigen

Privatparteien aber uͤberließ man , ſich mit Rechts - Ge⸗

lehrten nach Gefallen zu berathen . Ruͤckſichtlich des

) Es ſei damit nicht geſagt : ob — nach bem i. $ , 1804

die appellatoriſchen Re - und Dupliken gluͤcklich abgeſchafft
worden ſind — nicht beſſer auf jeden Gravatoriallibell fo-

gleich die einzige Exceptionalhandlung zugelaſſen und ſodann
voller cognoſcirt wuͤrde , ehe noch Stimmen des Ober⸗

gerichts auf ein fruͤheres Referat ſich ausgeſprochen und

einigermaſſen befangen haben ? Dies haͤngt mit der Frage

zuſammen , wie fern noch neue Beweiſe in den Oberge⸗

richten zuzulaſſen ſeyen ? —eine blos juridiſche und ſchwere
Erörterung .

iinN APRoan herte
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Spruches erſter Inſtanz an des Amtes Stelle — hatte

man die Bemerkung gemacht , daß die ſchwach beſezten

Aemter ſelbſt oͤfter, als die Parteien , und nur zu viel ,

die verwickelten Rechtsſachen der Conſultations - Deputation

uͤberlieſſen . Dies lag aber nicht im Plan . Dem Miß⸗

trauen einer Partei hingegen war laͤngſt auf eine leich⸗

tere Art durch die Geſtattung abgeholfen , daß zu jedem

Beamten ein Concommiſſaͤr erbeten werden darf .

Im Criminalrecht entſtand um dieſe Zeit eine Dent -

wuͤrdige Deliberation . Der Markgraf — auf die An⸗

zeige in Schloͤzers Briefwechſel aufmerkſam ge⸗

macht , daß Koͤnig Guſtav III von Schweden , mit Bei⸗

ſtimmung der Reichsſtaͤnde , das Geſez gegeben habe , es

ſolle keine Kindesmoͤrderin mehr am Leben geſtraft wer⸗

den — forderte i . J . 1779 uͤber dieſen , Seinem Herzen

nahe liegenden Gegenſtand Seine Collegien zum recht⸗

lichen Bedenken auf , ſtellte danebſt jedem Glied derſelben

frei , Ihm auch die Privatgedanken ſchriftlich uͤberreichen

zu koͤnnen . Da die Aeuſſerungen verſchieden ausfielen ,

ſo beſagt das Geheimeraths⸗Protocoll vom bten Noy ,

1781 , e8 habe der Regent reſolvirt , daß weiter von

allen Oberbeamten und Specialaten gutachtlicher Bericht

uͤber beſtimmt vorgelegte Fragen *) erfordert werden

*) Diefe waren : „ I Db dag Geſez der Todesſtrafe des Kin⸗

dermords a ) mit gutem Gewiſſen und ohne Verlezung der

heil . Schrift aufgehoben ; b) ob ſolches Geſez der Todes⸗

ſtrafe bei Kindermoͤrdern von einem Reichsſtand , ohne Be⸗
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ſoll . Es ſammelten ſich dadurch zwei Actenbaͤnde , die

zugleich im Ganzen von einer im Lande ſehr verbreiteten

Anzahl tuͤchtiger Staatsdiener zeugen , und die uͤber die

behandelte Materie eine Niederlage von Gelehrſamkeit

und Weisheit — neben den , auch ſchwaͤchern Darſtel⸗

lungen — enthalten . Einige Stimmen gingen vom

Moſaiſchen Recht , als einem goͤttlichen das fortdauernd

dem Regenten die Abweichung verbiete , aus . Die meiſten

fanden zwar nicht darin , noch in der teutſchen Verfaſſung ,

ihren Hauptanſtand — wiewohl beides zu deſto ſorg⸗

ſamerer Abwaͤgung der Regierungspflichten aufrufe . Aber

in der Sache ſelbſt ſah man groſe Bedenklichkeit , daß

eine ganze Klaſſe von wirklichen Mordthaten , ohne die

Pruͤfung der ſpeciellen Umſtaͤnde abzuwarten , im voraus

vor dem vergeltenden Schwert der Gerechtigkeit geſchüzt
erklaͤrt werden ſollte . Nicht jede Moͤrderin des Kinds

ihres Leibes handle in einem , ſie ploͤzlich beſtuͤrmenden

Gefuͤhl der Schande oder der Armuth — welches , wenn

es im einzelnen Fall bewieſen iſt , auch den gewiſſenhaften
Fuͤrſten zu einer Dispenſation von der vollen Strafe be⸗

wegen koͤnne — ſondern oft werde lange vor der , deß⸗

alsgerichts - Ord⸗
nung , abgeſchafft werden koͤnne; und c) ob

die Abſchaffung
der Todesſtrafe bei Kindermoͤrdern rathſam oder nicht
rathſam ſey — II. Ob und in welchen Faͤllen ein Lan⸗
desherr von der , einer Kindesr in den Geſezen
andictirten , Todesſtrafe mit gutem Bewiſſen dispenſitren
onne ? .

denklichkeit in Anſehung der peinlichen Ha

ob
i
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wegen verheimlichten Niederkunft , der kalte Vorbedacht

zum Morden genommen , und zuweilen mit beſonderer

Grauſamkeit vollzogen . Niemand beſtritt , daß dieſer

vorſezliche Verwandtenmord ein groͤſſeres Verbrechen ſey ,

als ein nicht vorbedachter Todtſchlag im Zorn . Wenn

alſo der Geſezgeber ſich aus triftigen Urſachen D nicht

entſchloͤſſe , alle uͤbereilten Todtſchlaͤge ebenfalls durch

eine geſezliche Verkuͤndung von der Lebensſtrafe freizu⸗

ſprechen : ſo koͤnnte er auch den Kindesmord nicht in dieſem

Grade beguͤnſtigen , ohne die Stufenleiter in den Straf⸗

verhaͤltniſſen zu zerſtoͤren. Die allermeiſte Berathung

ging demnach auf Belaſſung des Geſezes ; in einzelnen

Faͤllen aber , wo geringere Bosheit und mehr augen⸗

blicklicher Drang der Leidenſchaft vorwalte , auf die

moraliſche und politiſche Zulaͤſſigkeit der Dispenſation ,

wenn in andern ſchlimmern Faͤllen wieder das Gelten des

Geſezes und die Handhabung der geheiligten Gerechtig —

keit ſichtbar werde .

Der fromme Markgraf unternahm nun keine Haupt⸗

veraͤnderung. Weil aber bei dieſer Gelegenheit eine Menge

) Wenn nehmlich auf keinem Todtſchlag aus Jaͤhzorn die

Todesſtrafe mehr ſtuͤnde, ſondern dazu erſt der Beweis

des fruͤhern Mordvorſazes erfordert wuͤrde : ſo koͤnnte der

boshafteſte , geheim und unerwieſen bleibende Mordplan

hinter einer geheuchelten Erzuͤrnung verſteckt werden . Auch

waͤre die Geſellſchaft zu wenig geſchuͤzt gegen die gefaͤhr⸗

liche Roheit , die , unbekuͤmmert um das Menſchenleben ,

zuſtöst und ſchlaͤgt . Eine erſchöpfende Vorſchrift fuͤr das

Richteramt gibt die ſpaͤtere kurfuͤrſtliche Verordnung vom

20 . Dec . 1805 , Regbl . 37.
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Vorſchlaͤge uͤber die beſſere Verhütung des Kinder⸗

mords einkamen : ſo bildete fih daraus die umſtaͤndliche

Verordnung von 1781 , die ſchon waͤhrend der , allen

Landbeamten abgeforderten Gutachten uͤber die Kinder⸗

mord - Strafe , verkuͤndet wurde . Sie erleichtert , mit

Schonung der Ehre , die freiwillige ſtille Anzeige der

Schwangerſchaft , vor der Niederkunft ; beſtraft dagegen

das heimliche Gebaͤhren allein ſchon mit dem Zuchthaus ,

ſobald das Kind — wenn auch nur durch angeblichen

Zufall , leblos gefunden wird ; ſucht dem liederlichen Le—

ben , als dem Grundanlaß , durch ſchaͤrfere Obſicht gegen

Nachtſchwaͤrmereien , und gegen das Einquartiren von

Erwachſenen beiderlei Geſchlechts in dieſelben Schlafkam⸗

mern , mehr zu ſteuern ; verbietet das heimliche Weg -

ſchicken der , der Schwangerſchaft verdaͤchtigen Maͤgde h,
und erlaubt den Eltern , Dienſtherrn und Ortsvorſtehern

die Vorkehr der Viſitation durch eine Hebamme . Haben
wir das tief liegende Uibel nicht ausrotten koͤnnen : ſo

wurde es doch ſeltener gemacht ).
Die

) Carl Friederich hatte 1771 das ſchoͤne Beiſpiel gege⸗
ben , daß er ein Ihm vorgelegtes Reſeript , zu Fortweiſung
einer ſchwanger gewordenen Verbrecherin aus dem Zucht⸗

haus , nicht unterſchrieb , ſondern befahl , man ſolle ſie bis

nach den Kindbettwochen beibehalten .

**) Diefe befannt gewordenen badiſchen Deliberationen moͤgen
Anlag mitgegeben haben , baf Schloͤzer 1781 oͤffentlich
anfragte , und nachmals die Academie der Wiſſenſchaften

zu Mannheim 1784 die Preisfrage aufſtellte : „ welches ſind
die beſten und ausfuͤhrbarſten Mittel zu Verhuͤtung des Kin⸗
dermords ? “
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Die zum Schuz des zerſtreuten Landes doppelt wich—
tige , ſtete Richtigſtellung der Landes - und Banngrenzen
war zwar ſchon in aͤltern Verordnungen , und genauer
i. J . 1776 , vorgeſchrieben ; aber 1779 kam man an

die Anbefehlung ſolcher , jedem Grenzprotocoll anzufuͤ⸗

gender Tabellen uͤber die in - und auswaͤrts zuſammen⸗

ſtoſenden Grenz⸗Ortſchaften und Forſtreviere , daß daraus

mit der Zeit eine groſe Tabelle uͤber die geſammten

Landesgrenzen gebildet werden koͤnne .

Cin anderer Schuz , gegen die groͤſſere Naturge⸗
walt — gegen die Uiberſchwemmungen — war zwar

von jeher dem Lande Beduͤrfniß , das durch ſeine Lage am

Rheinſtrom nicht ohne Aufwand glücklich ift ; aber eine

hoͤhere Aufmerkſamkeit auf dieſen Gegenſtand wurde durch
die groſen Gewaͤſſer vom Jahr 1778 rege . Sie belehr⸗
ten uns nur zu augenſcheinlich , durch die Verheerungen

ganzer Felddistricte , daß unſere bisherigen Waſſerbauten
ein ſchwaches Stuͤckwerk, und die darauf verwandte

Koſten beinah verloren waren . Die Daͤmme mußten

hoͤher und breiter , die Bette der in dem Rhein fih er -

gieſſenden Fluͤſſe hie und da tiefer und breiter , auch

gum heil gereinigt , “ zum Theil gerader gerichtet , die

Ufer des oft ſich beugenden Stromes mit ſtaͤrkern Aus⸗

füllungen aller Erdloͤcher, ſtaͤrkern Spornen und Vor⸗

ſpornen bewahrt , dieſe Arbeiten aber ſo raſch fortgefühit

werden , daß nicht , bei ihrer Unterbrechung , die ange⸗

fangenen Werke abermals durch die Gewalt des Elements

I , Band . H
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verreiſſen oder in ihm verſinken . Beſonders blosgeſtellt

waren die Oberaͤmter Carlsruh und Raſtatt , theils un⸗

mittelbar durch die Anſtöͤſe des Rheins , theils durch

das Ungeſtüm der Ab und der Murg . Die Ely und

Dreiſam im Hochbergiſchen , die Wies und die. Kander
im Roteliſchen , ſtürmten oft auch ; aber vergleichungs —

weiſe machten ſie der Regierung weniger Sorge , weil

das Oberland in ſeinen meiſten Laſten des Waſſerbaues

von den mittragenden oͤſtreichiſchen Ortſchaften erleichtert

war . Es wurde nun 1779 ein Hauptplan entworfen ,

die Menge der noͤthigen feſtern Baulichkeiten , ſo gut

man einſtweilen konnte , uͤberſchlagen , eine Zeit von 5

Jahren zu ihrer Durchfuͤhrung , und 128000 fl. *) fùr

das durlachiſche , 86000 fl. fuͤr das bbadiſche Beduͤrfniß,

beſtimmt . Die meiſten Gelder wurden in den naͤchſten

Baujahren zu verzinslichem Capital aufgenommen und

zur Wiederheimzahlung eine Amortiſationskaſſe auf 15

Jahre angelegt , indem man eine durlachiſche Rente von jaͤhr⸗

lichen 11000 fl. und eine bbadiſche von 7400 fl . hinwies .

Dieſelben Renten wurden zu einem Theil aus Landeskaſſen ,

zu einem andern aus neuen Umlagen , und zu einem drit⸗

ten aus den Beitraͤgen geſchoͤpft, die der Landesfuͤrſt aus

der Staatskaſſe in der Hinſicht zuſchieſſen ließ , daß

*) Darunter waren ( was nicht zu billigen iſt ) einige , wiewohl

wenige , dem Inſtitut fremde Verwendungen , um ſie ge⸗

legenheitlich mit zu decken , gezogen — z. B . Carlsruher

Beleuchtungskoſten .
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durch die ſchirmenden Werke die haufigen Steuer⸗Nach⸗
läſſe , die Carl Friederich den durch Uiberſchwem—
mung Verungluͤckten zu verwilligen pflegte , ſich ſtark

vermindern , und daß auch die herrſchaftlichen Zehntge⸗
faͤlle ſich vermehren , wenn mancher kuͤnftig beſchuͤzte Plaz
ſicherer angebaut werden koͤnne .

Dies iſt die Hauptgruͤndung des ſogenannten Rhein⸗
und Flußbau - Fonds , durch deſſen Verdienſt meh⸗

rere groſe Bauweſen ſogleich in gluͤcklichen Gang geſezt
wurden *) . Der Markgraf begnuͤgte ſich nicht , die all⸗

gemeine erſte Genehmigung zur Anſtalt gegeben zu haben ,

ſondern forderte nun jaͤhrliche und ſehr beſtimmte Vor⸗

) Dieſes Verdienſt bleibt jenem Fond , wenn ſchon er in

ſpaͤtern Jahren nicht mehr beſtehen konnte , indem man

ſich zu viel mit der Hoffnung geſchmeichelt hatte , als wuͤrde

nadh den damals projectirten Bauten , blos von deren

leichten Unterhaltung die Rede werden . Der Rhein fuͤhrte
ſich jeweils gar unartig auf . Er wuͤthete z. B , vor und
in ſeiner langen tiefen Bucht beim armen Plittersdorf , ſo ,
daß die Schiffe oft Muͤhe hatten dort vorbei zu kommen ,
und daß Gebaͤude vergelegt werden mußten . Allgemeinern
Schaden brachten uns wiederum die Eisgaͤnge und hohen
Waſſer von 1784 und 1789 . Aber dabei zeigte ſich auch
die Kraft des Widerſtands an zuvor wohlgemachten Daͤm⸗

men , z. B. in Pforzheim . Des Rheins jaͤhrliche Befah⸗

rung zur Viſitation , war Regel . Danebſt iſt ſtete Wach⸗

ſamkeit auf die fremden Waſſerbauten am andern Ufer
und die moͤglichſte Pflege guͤtlicher Verabredung noͤthig ,
wenn nicht durch das Heruͤber - und Hinuͤberlenken des
Stromes neue Noth und Vermehrung , wo nicht Vereit⸗

lung der Baukoſten entſtehen ſoll .
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traͤge , wie weit man mit der wirklichen Ausfuͤhrung

der Entwürfe jedesmal gekommen ſey . Eines der ſchoͤn⸗

ſten Producte jener Beſtrebungen iſt der von Raſtatt

nach Steinmauern in gerader Linie gezogene Canal , durch

welchen die volle Murg in kuͤrzerm und zugleich in ſchnel⸗

lerm Laufe dem Rhein zueilt . Er vertiefte ſich bald von

ſelbſt , und neben der Schifffahrt gewann auch die Ge⸗

ſundheit und der Feldbau , indem in den vielen Kruͤm⸗

mungen des alten Fluß - Bettes die ſtehenden Waſſer

ausgetrocknet wurden . Schon nach der Mitte der 177o0er

Jahre fing dieſer Canalbau , mit ſchwacher Unterſtuͤzung

aus der Landkaſſe , an ; aber beim Plan von 1779 wur⸗

den noch uͤber 22000 fl . dafuͤr aus geworfen , und i. J .

1785 war das dauernde Werk vollendet — das alte

Murgbett zugedammt .

Zu den klugen Mitteln , um dieſes , wie den kleinern

Canal der Federbach , die Vertiefung des Malſcher Land —

grabens , des Albfluſſes , und die andern vielen Waſſer⸗

bauten durchzufuͤhren , gehoͤrten folgende Drei ; die Sorge

für eine ungeheure Zahl von Faſchinen — unter andern

dadurch , daß man zu deren Zucht nahe Waidplaͤze be⸗

ſtimmte und den dort ſelbſt berechtigten Gemeinen anderes

Buſchwerk dagegen uͤberließ , welches Viele zu Dammfeld

und Wieſen ausſtocken konnten — und daß man zur

guten Oeconomie im Verbrauch der Faſchinen , einen ver⸗

trauten Aufſeher beſtellte ; ſodann die Anlegung von Ma⸗

gazinen , mit allen erforderlichen Geraͤthſchaften des
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Waſſerbaues angefuͤllt ) ; endlich und vorzuͤglich ein

noch mehr erleichtertes , in der mittlern Markgrafſchaft

fúr diefe Waſſer⸗Bauwerke eigens ausgeſchriebenes

Frohn⸗Reglement . Man verfiel nehmlich 1783 auf den

gelungenen Gedanken , jedem aufgebotenen Unterthan die

Ouh Wahl zu laſſen , daßer ſich zur Frohn ſtelle oder 15
wi

Kreuzer fùr feinen Tag ſende . So fonnte jeder feinen

beſſern Vortheil berechnen . Auch erfuhr er das Aufgebot
a mehrere Tage zuvor , um Zeit zu der Erklarung ſeiner

Wahl zu haben . Danebſt wurden Obmaͤnner fuͤr die

richtige Frohnleiſtung und ſchnelle Abrechnung beſtellt .

Da mit dieſen Hilfen der Handfroͤhner nur ſiebenmal ,

m i der Fahr⸗ oder Zugfroͤhner viermal jaͤhrlich zum Waſſer⸗
i — Wi **) : fo. hatte fih Niemand gzu befhweren ,

und das den Unterthanen Leichtgemachte geſchah .

Zum erweiterten Schuz gegen Ungluͤcksfaͤlle wurde

die neue Endeckung der Blizableiter — erſt wohl ge⸗

pruͤft, dann in einer Druckſchrift erlaͤutert und 1783 auf

den oͤffentlichen Gebaͤuden des Staats , der Kirchen und

uneh Gemeinheiten zu benuzen beſchloſſen und angefangen .

Stangen , Ketten , Klammern , Seilern , Boden - und

von Pech und Holz , Seegeltuͤchern , Waſſerſtiefeln , Nachen ,

dag mn; Schubkarren.

halben Oberamt Raſtatt . Andere Diſtricte waren theils

zu weit entfernt , theils mit allgemeinern Frohn⸗Abkaufs⸗
verträgen verſehen .

) Mit Pfahlen , Bundflechten , Borten , Dielen , Stickeln ,

siin Leiſtnageln , Tragbahren , Pechpfannen , Pechkraͤnzen, Fackeln ,

* ) In den Aemtern Baden , Steinbach , Stollhofen und dem

a
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Unter den Vorkehrungen , die auf den Schuz der

Unterthanen gegen den eigenen Misbrauch der obrig —

keitlichen Gewalt zielen —, ein , wie ſchon geſagt , ſtetes

Augenmerk Carl Friederichs — nahmen ſich in

den befragten Jahren dieſe aus , daß den Beamten ſtreng

verboten wurde , die Contracte , die ſie ſelbſt mit Amts⸗

- untergebenen eingegangen , obrigkeitlich zu exequiren ;

und daß , wenn ſie ein andermal im Namen des Fiſcus

contrahiren , die Koſten nicht den Unterthanen angefor⸗

dert , ſondern der Kammer aufgerechnet werden ſollen .

Die Uiberſchreitungen der Taxordnung im Bbadi⸗

ſchen dauerten noch haͤufig, und zwar unter dem Pråtert

einer Obſervanz ; auch deren Nichtigkeit wurde jezt pu⸗

blicirt und wirkſam eingeſchaͤrft. Die Aufzugspraͤſente

fúr neue Beamte , und ihre Gegenmahlzeiten ſchaffte man

ab .

Bei den bbadiſchen Buͤrgern ward allmaͤlig an dem

durch die Sitte gezwungenen Luxus der Hochzeiten , Tau⸗

fen , Leichen und Trauern , herabgearbeitet . In beiden

Landestheilen wurde bei den Zuͤnften noch manchem

Koſten - Mißbrauch das Ende gemacht — vorzuͤglich aber

angefangen , die kindiſchen Kuͤnſteleien an den Meiſter⸗

ſtücken , die die alten Specialartikel vorſchrieben und die,

nach der Arbeit vieler Monate und oͤfterm Trunk der

nachſehenden Altmeiſter , Niemand kaufen wollte — ab -

zuſchaffen , dem Jungmeiſter ein leicht verkaͤufliches,
nur ſeine Geſchicklichkeit billig beweiſendes Stuͤck vorzu⸗
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ſchreiben , und die Schaugebühren ſtark zu beſchraͤnken.

Die fremden Lotterie - Collecten , die nur allzulang un⸗

gehindert eine Menge Geldes aus dem Lande zogen ,

wurden i. J . 1783 gaͤnzlich aufgehoben .

Dazu kamen verſchiedene Foͤrderungen und Befrei —

ungen im Gewerb und Handel — 3. B . die wichtige

Abſtellung des Acciſes bei den Uiberfuhren von einem

Landestheil in den andern ; die Land⸗Zollbefreiung fuͤr

Gips und Salzaſche , die nur zu eigenem Gebrauch ein⸗

gefuͤhrt werden ; die Errichtung ſtaͤndiger Landfuhren

von der Lagerſtaͤtte zu Schreck nach Kehl , ſomit bis an

die Thore von Straßburg . Zu gleicher Zeit wurde das

Verbot der Veraͤuſſerungen zur todten Hand erweitert ,

indem ſelbſt die Guͤter der Geiſtlichen , die von ihren

Vorfahren in Erblehn gegeben waren , nun nicht mehr

ohne Staatserlaubniß zuruͤck gezogen , oder ohne Terri⸗

torialloſung an einen auslaͤndiſchen neuen Erblehnmann

vergeben werden ſollen . Dies alles , und das Weitere ,

was beſſer unten von der National - Oeconomie erzaͤhlt

werden wird , zielte auf Vervielfaͤltigung des freiern Ver⸗

moͤgens und auf Erleichterung des Nahrungsſtandes . “
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